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Die Bann- und Absonderungsfrage

im Christliche Glaubensbekantnus der Waffenlosen, und filirnehmlich
in den Niederlandern (unter dem Nahmen der Mennonisten)
wohlbekannten Christen

Zuvor gedruckt in Amsterdam, bey Heinrich Hermans. Im Jahr 1691

Articul XVI
Vom Bann, oder Absonderung von der Gemeine

Wir bekennen und glauben auch einen Bann, Absonderung und Christ-
liche nicht zur Verderbung, dass dadurch also das Reine von dem
Unreinen werde unterscheiden: Wenn nemlich jemand, nach dem er
erleuchtet ist, die Erkantniiss der Wahrheit hat angenommen und in
die Gemeinschaft der Heiligen einverleibt ist und darnach wie-
derum, so sey muthwillig oder aus Vermessenheit, wieder GOtt,
oder sonsten Todsinde begehet (Jes. 59,2), und in solche un-
fruchtbare Wercke der Finsterniisse verfallt (1. Cor. 5,5+12), da-
durch er von GOtt gescheiden und Ihm das Reich GOttes abgesagt
wird (1. Tim. 5,20), dass derselbige dann, nach dem Werck offen-
bahr und der Gemeine gnugsam bekannt ist, nicht mag bleiben in
der Versammlung der Gerechten, sondern dass er als ein &argerlich
Glied (1. Tim. 5,20) und offenbarer Sinder soll und muss abge-
sondert, weg gethan, fir allen gestrafft, und als ein Saurteig
ausgefegt werden, und das zu seiner Besserung, andern zu einem
Exempel, Furcht und Schrecken (1. Cor. 5,6), und zu Reinhaltung
der Gemeine: (2. Cor. 10,8) Dass derselbe von solchen Schand-
flecken gesaubert (2. Cor. 13,10), und durch Gebrechen derselben
der Nahme des HErrn nicht gelastert, die Gemeine verunehret, noch
denen so draussen seyn kein Anstoss noch Aergernuss mdge gegeben
werden. Endlich dass der Sinder nicht mit der Welt verdammt, son-
dern in seinem Gemiith liberzeuget, und wiederum zur Reu, Busse und
Besserung moge bewegt werden.

Was weiter angehet die Briiderliche Straffe oder Ansprache, als
auch den Irrenden zu unterweisen, darinn gebithrt auch miglicher
Fleiss angewandt (Jacobi 5,19), gethan und Sorge getragen zu
werden, dass man dieselbige wahrnehme (Tit. 3,10), und mit aller
Sanftmuth zum besten vermahne zu Ihrer Besserung, und die hals-
starrig und unbekehrt bleiben zu straffen, als sichs gebiihrt.
Summa , dass die Gemeine miisse von Ihr weg thun, der da bése
ist, (es sey in Lehr oder Leben) und niemand anders.

Articul XVII
Wie die Gebanneten und Abgesonderten von der Gemeine
seynd zu meiden

Anlangend die Enthaltung, oder Meidung der Abgesonderten, davon
glauben und bekennen wir, dass, wen Jemand es sey wegen seines
bésen Lebens, oder verkehrten Lehre so weit verfallen, dass er
von GOtt abgescheiden, und folgends auch von der Gemeine recht
abgesondert und gestrafft ist, dass derselbe dann auch misse
vermdge, der Lehre Christi und seiner Apostelen, ohn Unterscheidt
von allen Mitgenossen und Gliedern der Gemeine, (insonderheit von
den Jenigen, denen solches bekannt ist) es sey in essen und
trincken, und andern dergeleichen Gemeinschafft (1. Cor. 5,9-11)
gescheuet und gemeidet werden, und dass man mit Ihnen nichts zu
thun habe (2. Thess. 3,14 + Tit. 3,10), auf dass man durch Ihre
Conversation nicht befleckt, noch Ihrer Sinden theilhafftig
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werde, sondern dass der Siunder beschamet, in sich schlage, und in
seinem Gewissen zu seiner Besserung mége uUberzeugt werden. Dass
dennoch gleichwohl so wohl in der Meidung als in der Straffe sol-
che Masse und Christliche Bescheidenheit miisse gebraucht werden,
dass dieselbe nicht zur Verderbung, sondern dem Sinder zur Besse-
rung moégen gereichen und dienen: Denn wann dieselbe nothdirfftig,
hungerig, dirstig, nackt, kranck, oder in ander Widerwartigkeit
stecken und leben, so seynd wir schuldig (auf Erforderung der
Noth, und folgends der Liebe und auch der Lehre Christi und sei-
ner Apostelen) Ihnen noch gleichwohl Hulffe und Beistand
zubeweisen; Sonsten sollte die Meidung in solchem Fall mehr zur
Verderbung als Besserung dienen. Zu dem soll man sie auch nicht
halten als Feinde, sondern sie vermahnen als Brider, auf dass man
sie zur Erkanntnuss, Reu und Leyd iliber ihre Siinde mdge bringen
(2. Thess. 3,4), dass sie sich mit GOtt und der Gemeine wiederum
verséhnen, und folgends von der Gemeine wieder empfangen und an-
genommen mogen werden, und dass die Liebe gegen sie mdge den Fir-
gang haben, wie sichs gebihrt.




	Die Bann- und Absonderungsfrage : im Christliche Glaubensbekantnus der Waffenlosen, und fürnehmlich in den Niederlandern (unter dem Nahmen der Mennonisten) wohlbekannten Christen

